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A. Schulbauwefen im Allgemeinen.

Von GUSTAV BEHNKE.

1. K a p it e l.

Gefammtanlage des Schulhaufes.

a) Allgemeines.

Abgefehen von der vorftehend gegebenen Eintheilung der Schulen in niedere

und höhere laffen {ich naturgemäß zwei Hauptgruppen unterfcheideni Knaben—

und Mädchenfchulen. Der Unterricht der Knaben und Mädchen in den niederen

Schulen findet vielfach in gemeinfamen Schulhäufern fiatt. Dies gilt namentlich fiir

die Volksfchulen in Dörfern und kleinen Ortfchaften, in denen die Zahl der zu

unterrichtenden Kinder eine geringe ifl:, fo dafs die Anlage von zwei getrennten

Schulen nicht angezeigt erfcheint und eben fo in grofsen Städten, in denen jede

einzelne Volksfchule, um den Kindern das Zurücklegen weiter Wege zu fparen,

nur für einen bef’timmten Stadtbezirk dienen foll.

In fo fern die Schule für beide Gefchlechter benutzt wird, tritt eine Ver-

fchiedenartigkeit dahin ein, dafs entweder die Schulzimmer fiir jedes Gefchlecht

getrennt gehalten oder dafs beide Gefchlechter in jeder Claffe gemeinfam unter-

richtet werden.

Letztere Anordnung ift nur noch für ganz kleine Verhältniffe gebräuchlich.
Die Claffe bleibt bei einer folchen Benutzung entweder in ihrem räumlichen Befiande

unverändert, oder fie if’c, wie dies z. B. in amerikanifchen, englifchen und franzö-

fifchen Schulen vorkommt, durch eine niedrige leichte Scheidewand, bezw. durch

mehrere fefte Holz— oder Glaswände oder nur durch Vorhänge getheilt.

Bei der erfteren Anordnung, wenn alfa Knaben und Mädchen in einem Schul-

haufe, aber in getrennten Claffen unterrichtet werden fallen, ift es in mehrclaffigen

Schulen im Allgemeinen üblich, die Abtheilungen in zwei lothrecht von einander

gefchiedenen Theilen des Schulhaufes unterzubringen und jede Abtheilung mit

befonderen Eingängen, Treppen, Höfen, Bedürfnifsanftalten und fonftigem Zubehör

auszuf’tatten. Wenn eine lothrechte Trennung der Abtheilungen nicht angänglich

erfcheint‚ fo hat die Mädchenabtheilung in den unteren, die Knabenabtheilung in

den oberen Gefchoffen Platz zu finden.

Zur Verminderung der Baukoiten war es in früherer Zeit beliebt, mit kleineren

Schulen noch Räumlichkeiten für andere Verwaltungszwecke: Bürgermeii’rereien,

Spritzenhäufer u. a. m., zu verbinden, und es kommen derartige Zufamrnenlegungen

aus Zweckmäi'sigkeitsgründen auch jetzt noch vor.
Ein ganz eigenartiges Beifpiel bietet hierfür die in München am Salvatorplatz 1887 erbaute Volks-

fchule, deren ganzes Erdgefchofs als Markthalle eingerichtet ift (hehe Kap. 5, unter b, 2).

In kleinen franzöfifchen und belgifchen Ortfchaften dienen die Schulen oftmals

zur Aufnahme der maz'rz'e und anderer ftädtifcher Verwaltungs- oder ]ufiiz-Räumlich-
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keiten. Es bedarf keines befonderen Nachweifes, dafs eine folche Verbindung mit

fremdartigen Räumen der Schule keinesfalls zum Nutzen gereichen kann, dafs

andererfeits Störungen für den Unterricht und nachtheilige Einwirkungen auf die

Kinder mit der Zeit unvermeidlich eintreten müffen. Als Regel il’c defshalb aufzu-

flellen, dafs die Schulräume für fich allein bleiben und dafs felbft die Wohnungen

der Lehrer nur bei ganz einfachen ländlichen Verhältniffen innerhalb des Schul-

haufes untergebracht werden follten. Auf die bezüglichen Anordnungen wird fpäter

im Einzelnen zurückgekommen; hier fei nur bemerkt, dafs die der Lehrerwohnung

etwa beizugebenden Stall- und Wirthfchaftsräume unter allen Umi’ränden von der

Schule getrennt und in befondere, abfeits ftehende Baulichkeiten verwiefen werden

müffen. '

b) Bauliche Erfordernifl'e.

Die Erforderniffe find, je nach der Art der Schule, nach den wechfelnden

Verhältnifl'en und Anfchauungen und nach den verfügbaren Geldmitteln, in den

verfchiedenen Ländern und Landestheilen fehr verfchieden.

Das Grundelement eines jeden Schulhaufes, für die Volksfchule zugleich der
einzige Unterrichtsraum, ift das Schulzimmer, auch Claffe, Lehrclaffe‚ Claffen-

zimmer, Schul- oder Lehrfaal genannt.

Das Schulzimmer dient entweder für den gemeinfamen Unterricht der orts-

zugehörigen Kinder fammtlicher, bezw. eines Theiles der fchulpflichtigen Jahrgänge

oder für den Unterricht der Kinder eines Jahrganges, bezw. für eine befiimmte,

durch Gefetz oder Herkommen geregelte Anzahl Von Schülern.

Die Vereinigung aller fchulpflichtigen Kinder in einem Schulzimmer kommt

nur in ganz kleinen Dorffchulen vor; die Zufammenfaffung einzelner Jahrgänge

— gewöhnlich find es deren zwei — ift für die Volksfchule auch in Städten

gebräuchlich.

Für die Bürger- und höheren Schulen ill der nach einzelnen Jahrgängen ge-

trennte Unterricht die Regel; in den gröfseren Städten ift es durch die Anhäufung

der Kinder fogar geboten, für jede einzelne Claffe zwei oder mehrere Schulzimmer

(Parallel-Claffen) vorzuforgen. In letzterem Falle wird der Jahrgang der Claffe oft-

mals in zwei halbe Jahrgänge getrennt und jedem derfelben ein befonderes Schul-
zimmer zugewiefen.

In einigen aufserdeutfchen Ländern, z. B. in Amerika und England, wird zu-

weilen eine gröfsere Kinderzahl von mehreren Lehrern, einem Hauptlehrer und

einigen Hilfslehrern, in einer Claffe gemeinfchaftlich unterrichtet, oder es wird die

ganze Schülerzahl für Gefangsübungen, Anfprachen und gemeinfamen Unterricht

täglich in einem Saal (gallery) vereinigt; für die betreffenden Räume bedingt [ich
hieraus eine ganz eigenartige Anordnung.

Für höhere Schulen werden an fonltigen Unterrichtsräumen in der Regel

gebraucht:

]) ein Zeichenfaal;

2) ein Singfaal;

3) eine Turnhalle;

4) in Mädchenfchulen ein Saal für weibliche Handarbeiten.

In den Volks— und niederen Bürgerfchulen find in neuerer Zeit mehrfach
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5) Arbeitsfäle fiir die Ausbildung der Handfertigkeit der Knaben hinzugefügt

werden.

Die höheren Schulen erfordern aufserdem:

6) Räume für den Unterricht in Phyfik und Chemie, fo wie

7) einen zur Abhaltung von Schulfeierlichkeiten und Prüfungen dienenden

Fef’tfaal, in deutfchen Schulen »Aula«, in englifchen und amerikanifchen Schulen

hall genannt. ' '

Als Zubehör zu den Unterrichtsräumen werden ferner beanfprucht:

8) einige Zimmer zur Aufnahme von Lehrmittel-Sammlungen und Büchern,

und bisweilen

9) ein Carcer.

Englifche Schulen fordern zu mehreren Claffen noch

10) je einen gemeinfamen Studienfaal.
So;äigc Aufser diesen für den Unterricht dienenden Räumen find für die Benutzung

E‚f0‚demiffc‚ durch die Schüler weiter nothwendig, bezw. zweckmäfsig und wünfchenswerth:

11) Kleiderablagen (Garderoben);
12) bedeckte und offene Höfe, bezw. Turnplätze, Spielplätze und Höfe;

13) Bedürfnifsanftalten (Aborte und Piffoirs);

14) Wafch- und Bade-Einrichtungen.

Für die Verwaltung find zu beanfpruchen:

15) Gefchäftszimmer für den Schulvorfteher;

16) Berathungs-. (Conferenz-) Zimmer;

17) Aufenthaltszimmer für Lehrer und Lehrerinnen;

18) Aufenthaltszimmer für den Schuldiener;

19) Dienftwohnungen fiir den Schulvorfteher und den Schuldiener;

20) für ländliche Schulen je nach Bedarf eine oder mehrere Lehrerwohnungen.

In fo fern die Schulen den Zöglingen zugleich als fländiger Aufenthalt dienen,

wie z. B. in Seminaren, Penfionaten u. a. m. oder wie in deutfchen Gymnafien mit

Internat, in englifchen colleges und in franzöfifchen lyce'es, treten noch hinzu:

.21) Wohn- und Schlafzimmer für die Zöglinge und fiir das Lehr- und Auffichts-

Perfonal, fo “wie die für die Bewirthfchaftung folcher Anftalten nöthigen Räumlich-
keiten. .

Die eingehende Befprechung hierüber folgt in Kap. I 3 u. 14.

c) Bauftelle und deren Umgebung.

La;:des Für die Lage des Bauplatzes im Allgemeinen ifi: zu fordern, dafs jedes Schul-

B,„plmes_ haus möglich?: im Mittelpunkt desjenigen Ortsbezirkes fieht, aus welchem die Kinder

die betreffende Schule befuchen follen. In Preufsen ii’c durch Minifterial-Verordnung

die gröfste Länge des Schulweges auf 1/2 Stunde beflimmt, in Dörfern mit der Be-

dingung, dafs das Schulhaus abfeits der dichten Bebauung des Ortes frei ftehend
errichtet werden foll.

Anfordzrungen In gefundheitlicher Beziehung fit zu verlangen eine freie, luftige und hoch-
in gefund_ waiferfreie Lage des Platzes, trockene Befchaffenheit des Untergrundes, welcher
$$$; auch durch organifche Stoffe nicht verunreinigt fein darf, eine ausreichende Ent-

fernung von allen lärmenden oder raucherzeugenden Gewerbebetrieben, fo wie ein
Abitand von den Nachbargebäuden, welcher genügt, um den Schulzimmern dauernd

gute Lichtverhältniffe zu fichem und einen ftörenden Einblick zu verhüten. In



Deutfchland befteht durch das Reichs-Gewerbegefetz der Schutz, dafs gewerbliche

Anlagen, deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräufch verbunden ift, nur mit be-

fonderer Erlaubnifs und bedingungsweife zuläffig find.
Im Grofsherzogthum Helfen ift die Entfcheidung über die Wahl des Bauplatzes von der in gefund—

heitspolizeilicher Hinficht einzuholenden Begutachtung des Kreisarztes abhängig.

Die Gröfse und Begrenzung des Grundftückes fell ferner eine vortheilhafte

Stellung des Schulhaufes nach den Himmelsrichtungen gel’tatten. Steht das Schul-

haus mit den Claffenfenftern an einer Verkehrsl’crafse, fo ift die Anordnung eines

möglichft tiefen Vorgartens rathfam. Für den Abfiand von fremden Gebäuden

follte ein Mafs von 20m verlangt werden. Auf das Vorhandenfein guten Trink-

waffers, in fo fern letzteres nicht einer Wafferleitung entnommen werden kann. ift

befonderer_ Werth zu legen und der etwa abzuteufende Brunnen gegen ober- und

unterirdifche Verunreinigung forgfam zu fchützen.

In technifcher und finanzieller Beziehung ilt die Tragfähigkeit des Baugrundes

zu beachten, um die Erfchwerniffe und Mehrkoften einer tieferen Fundirung des

Schulbaues inöglichlt zu vermeiden. Für die Abgrenzung des Platzes ift eine recht-

eckige Grundform wünfchenswerth; es if’c zu erwägen, in wie weit die zweckmäfsige

Unterbringung der Nebengebäude und eine etwaige zukünftige Erweiterung der Schule

ausführbar bleibt. Kommt die Benutzung eines werthvolleren, an der Strafse lie-

genden Geländes in Frage, fo kann eine zweckentfprechende Löfung auch durch
Zurückftellen des Schulhaufes in den hinteren Theil des Platzes gefunden werden.

Die "Gröfse des Grundf’rückes fell derart in unmittelbarem Verhältnifs zur An-
zahl der die Schule befuchenden Kinder Reben, dafs nach Abzug der bebauten
Grundfläche für jedes Kind ein genügender Hofraum zur Verfügung bleibt.

In England if’c durch Verordnung des fchool board von London beftimmt,
dafs die Gröfse eines jeden Schulgrundfiückes mindeftens 1000 qm betragen mufs; in
Frankreich if’c durch minifizerielle Verordnung diefes Mafs auf 500qm‚ der Antheil
für jedes Schulkind auf mindeftens 10<1m fett gefetzt.

Es verfleht froh von felblt, dafs in der Wirklichkeit, auch beim bef’cen Willen
der zur Herftellung und Unterhaltung der Schulen Verpflichteten, diefen Anforde-
rungen in ihrer Gefammtheit nur auf dem Lande und etwa noch in wohlhabenden
kleinen Ortfchaften genügt werden kann. In den gröfseren Städten wird man (ich
lediglich befireben müll'en, den aufgeftellten Regeln fo weit nachzukommen, als es
unter den gegebenen Verhältniffen in jedem einzelnen Falle irgend thunlich ift.

(1) Bauliche Anordnung.

Einige allgemeine Bef’dmmungen für den Schulhausbau find im Vorfiehenden
bereits namhaft gemacht. Diefelben find bei allen Neubauten, fo weit nicht nach
Lage des Falles noch Befferes erltrebt werden kann, felbfiverfiändlich mafsgebend
und auch bei Umbauten und gröfseren baulichen Veränderungen thunlichlt zu be-
achten. Eben fo ift den für den betreffenden Ortsbezirk geltenden baupolizeilichen
Vorfchriften durch den Bauplan Rechnung zu tragen.

Neben der Erfüllung diefer Grundregeln hat lich der Plan jedesmal den ört-
lichen Verhältniffen und Bedürfniffen bettmöglichft anzupaffen. Es bleibt zu erwägen,
ob es rathfam ift, das Schulhaus gleich bei der erf’cen Bauanlage auf diejenige Gröfse
zu bringen, welche für die volle Entwickelung der Schule nöthig if’c, oder ob eine
wefentliche Erfparnifs erzielt werden kann, wenn der Bau zuriächft ‚auf einen Theil
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der ganzen zukünftigen Anlage befchränkt wird. In letzterem Falle ill die fparfame

und bequeme Ausführbarkeit einer Erweiterung in den Plan zu ziehen und dabei

befonders zu berückfichtigen, dafs der Schulbetrieb durch den fpäteren Ausbau fo

wenig wie möglich geltört werden darf.
Die bauliche Anordnung der Schulhäufer unterliegt einer fehr verfchiedenen

Beurtheilung, je nachdem die letztere ausgeht vom Standpunkt der Schulverwaltung,

der Lehrer, der Gefundheitspflege, der technifchen Zweckmäfsigkeit und der Aefthetik

und von der Rückfichtnahme auf die verfügbaren Geldmittel.

Den Hygienikern if’t in neuerer Zeit auf die bauliche Gef’caltung und innere

Einrichtung der Schulen ein um fo gröfserer Einflufs eingeräumt werden, je mehr

{ich die Erkenntnifs Bahn gebrochen hat, wie wichtig es ift, der körperlichen Ent-

wickelung der Kinder in der Schule und während der Schulzeit jeden möglichen

Vorfchub zu leiften und die Nachtheile, welche in Folge mangelhafter baulicher

Anlage und Ausflattung befonders dem Sehvermögen und der Körperbildung der

Kinder erwachfen können, fern zu halten

In Deutfchland if’c es neben dem fchon genannten »Verein deutfcher Natur-

forfcher und Aerzten namentlich dem im Jahre 1873 in Frankfurt a. M. gegründeten

»Deutfchen Verein für öffentliche Gefundheitspflegee zu danken, dafs das Intereffe an

der Verbefferung der gefundheitlichen Einrichtungen in den Schulen dauernd wach

gehalten und dafs den Aerzten, durch deren Heranziehung als Schulärzte oder als

Stadtärzte, ein immer gröfserer Einflufs eingeräumt wird. Auch in anderen Ländern,

z.B. in Schweden, if’t die Bedeutung diefer Einwirkung und Beauffichtigung erkannt

und durch Aufteilung befonderer Schulärzte gewürdigt worden.

Wie in hygienifcher Beziehung die Anfprüche an den Schulhausbau fich ge-

fteigert haben, fo find auch die von den Technikern und Architekten zu fiellenden

Anforderungen im Vergleich mit den Vorjahren erheblich gewachfen. Nicht nur

finden die neuef’cen technifchen Erfahrungen hinfichtlich der Conftruction und der

inneren Einrichtung des Schulbaues an demfelben ihre volle Bethätigung; fondern

man bleibt bemüht, den bedeutfamen Zweck des Schulhaufes durch die Groß—

räumigkeit der Säle und Hallen, Flure und Treppen und eben fo durch die äufsere

Geftaltung der Fagaden zum Ausdruck zu bringen. Mufs auch felbftverftändlich

die Rückfichtnahme auf die gefieigerte Inanfpruchnahme der Staats- und Gemeinde-

Verwaltungen zu thunlichfter Sparfamkeit Anlafs geben gerade bei Bauten, welche

fich fo zahlreich und regelmäfsig wiederkehrend vernothwendigen‚ wie die Schul-

bauten, fo kömmt andererfeits in allen Ländern, und nicht zuletzt in Deutfchland,

die Anficht zur Geltung, dafs die Schulhäufer innen und aufsen den Kindern in

Bezug auf Dauerhaftigkeit, Reinlichkeit und architektonifche Schönheit als Mutter

dienen und dem Ort, an welchem fie Reben, zur Zierde gereichen follen.

Für die Stellung des Schulhaufes auf dem Bauplatz gilt die Regel, dafs die

Schule, wenn irgend möglich, von allen Seiten frei ftehen und fich an Nachbar-

gebäude nirgend anlehnen foll. Es if’c diefe Vorfchrift wichtig zur Sicherung fowohl

der Lichtverhältniffe, als der Ruhe und zur Verminderung der Feuersgefahr.

Nach welcher Himmelsrichtung die Fenfter der Schulzimmer angeordnet werden

follen, iii: eine viel umfl:rittene Frage, welche je nach dem Klima des Ortes und

nach der täglichen Schulzeit verfchieden zu beantworten fein wird. Geht man von

der Annahme aus, dafs ein Schulzimmer der unmittelbaren Einwirkung des Sonnen-

lichtes nicht entzogen bleiben fell, dafs andererfeits ein etwaiger Mangel an Sonnen-
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wärme durch kräftige Heizvorkehrungen

unfchwer ausgeglichen werden kann, [0

klimatifche Verhältniffe, die Regel auf-

ftellen, dafs die Clafienfenfter am heiten

nach Nordweften, bezw. für größere

Schulen mit zweifeitiger Front nach

Nordwei’ren und Südoften gerichtet fein

follen (Fig. I); Fenfterlage nach Norden

und Süden wird noch zuzulaffen, nach

Südweften jedenfalls zu vermeiden fein.

Auch hier wird (ich, wie in fo

vielen anderen den Schulbau betreffen-

den Dingen, die Theorie mit der Praxis

oftmals nicht in Uebereinftimmung

bringen laffen. Die Schwierigkeiten,

einen paffend gelegenen, räumlich ge—

nügenden Bauplatz zu finden, welcher fonfi: keine gefundheitlichen oder finanziellen

Bedenken bietet, find namentlich in größeren Städten fchon fo erheblich, dafs die

Frage, nach welcher Himmelsrichtung die Hauptfront der Schule gefiellt werden

fall, eine ausfchlaggebende Bedeutung nicht mehr gewinnen kann. In vielen

Fällen ift man eben genöthigt, die Feni’cerfeiten fo anzuordnen, wie es unter Berück-

fichtigung der fonf’cigen maßgebenden Bedingungen des Platzes und des Baues

bef’rmöglich ift, und die alsdann für die Schulzimmer aus einer weniger günf’tigen

Sonnenbeleuchtung etwa verbleibenden Mängel durch verbefferte Heizung oder

durch äufsere Schutzvorkehrungen an den Feni’tern gegen das Sonnenlicht auszu-

gleichen.

Ueber die Geflaltung des Grundrifl'es iii: im Allgemeinen zu fagen, daß bei

größeren Bauanlagen die fiir die freie Bewegung der Kinder in dem Schulhaufe

erforderlichen Raumverhältniffe und die Lichtverhältniffe vorzugsweife Beachtung

verdienen. Neben der fiir den planmäfsigen Lehrgang der Schule erforderlichen

Clafi'enzahl ift bei größeren Anflalten itets eine dem Gefammtumfang entfprechende

Zahl von Referve-Clafi‘en vorzufehen. ,

Bei Schulen von ganz geringer Claffenzahl empfiehlt es fich natürlich, die

Clafi'en fammtlich im Erdgefchofs unterzubringen. Bei Schulen größeren Umfanges

iii: diefer Grundfatz ohne übermäßige Steigerung der Baukofien nicht durchzuführen;

es muß vielmehr zum Aufbau von Obergefchoifen gefchritten werden.

Von englifchen und amerikanifchen fc/zaal boards wird die Anordnung von zwei

Stockwerken als die Regel, von drei Stockwerken als das zuläffige Maximum erklärt.

In den großen Städten, in denen aus zwingenden Verwaltungs- und Sparfamkeitsrück-

fichten die Kinder immer zahlreicher auf einem Platz und in einer Schule zufammer'r-

gedrängt werden, hat [ich die mehrgefchoffige Bauweife, namentlich in Deutfchland,

längf’c als unvermeidlich erwiefen. Es wird alsdann um fo mehr eine auskömm-

liche Breite für die Flurgänge und für die Treppen vorzuforgen fein, damit jede

Verkehrsflörung im Haufe, jedes Drängen und Stoßen der Kinder auf den Treppen
vermieden bleibt. Eben fo wird die Zweckmäfsigkeit einer nur einfeitigen Bebauung der Flurgänge

darf man, wenigftens für gemäßigte
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unbedingt anzuerkennen fein. Amerikanifche fclzool boards flellen in diefem Sinne

die Regel auf, dafs das Schulhaus nie breiter fein foll, als die Breite einer Clafl'e

unter Hinzufügung der Gangbreite. Vielfach hat lich jedoch in den grofsen deutfchen

Städten, wenn die verfügbaren Bauplätze zur Unterbringung aller erforderlichen

Räume der Schulen durchaus nicht mehr hinreichen wollen, dietNothwendigkeit

herausgef’cellt, auch die Gänge in ihrer Breite zu befchränken und namentlich die

Anordnung der Claffen an denfelben minder zweckmäfsig zu geftalten. _

So find Schulgebäude aufgeführt werden mit drei Obergefcholfen und mit

Flurgängen, deren Gröfse auf das für die Zugänglichkeit der Claffen unbedingt

erforderliche Mafs eingefchränkt ift, bezw, mit Längsgängen, an welche_die Claffen

lich beiderfeits anreihen. Letzteres gereicht natürlich der Erhellung und Lüftung

des Gebäudes zum Nachtheil, wenn man auch bemüht bleibt, durch Fenl’rer an den

Kopfenden der Gänge und in den Treppenhäufern oder durch befonders angelegte

Lichtflure Aushilfe zu fchaffen.

Es il“: vielfach in Frage geflellt, ob die Anlage eines folchen Mittelganges

dem anderenfalls nothwendigen Aufbau eines III. Obergefcholfes vorzuziehen fei

oder umgekehrt. Wir glauben, dafs es nützlicher ift, die Schule, wenn dies unver-

meidlich nöthig wird, lieber mit drei Obergefchofl'en zu bauen, dafür aber dem

Flurgang wenigfiens in der Mitte des Haufes auf einer Seite die freie Fenfterreihe

zu erhalten. In jeder grofsen Schule find aufser den Referve-Claffen noch ein

Singfaal, ein Zeichenfaal, ferner Räume für den Handfertigkeits-Unterricht, für

Lehrmittel und Bücher nothwendig, fo dafs das oberlte Gefchofs für diefe von jedem

einzelnen Schulkinde minder häufig benutzten Räume ohne wefentlichen Nachtheil

verwendet werden kann. Letzterer vermindert fich ohnehin, wenn man als Regel

beobachtet, dafs die jüngfl:en Kinder ihre Unterrichtsräume Prets in den unteren

Stockwerken finden. Für die älteren Kinder kömmt die Nothwendigkeit, täglich

eine gröfsere Zahl von Treppenf’reigungen überwinden zu müffen, weniger in Be-

tracht; die Bewegung und körperliche Anllrengung der Kinder während der Unter—

richtspaufen kann fogar als eine der Gefundheit nützliche angefehen werden.

Die Zahl der Treppen mufs fo bemeffen fein, dafs die Kinder in der Schule

keine allzu weiten Wege haben, um den Ausgang zu finden, und dafs die ordnungs—

mäfsige Entleerung des Haufes in kurzer Frift möglich ill.

Für die Bef’rimmung der Anzahl und Durchgangsbreite der Treppen und der

Hausthüren in der Schule kann die gleiche Regel gelten, welche für Theater dahin

aufgeftellt werden ift, dafs für je 500 Perfonen eine Durchgangsbreite von mindeftens

2m und für jede Mehrzahl von 100 Perfonen eine Breite von 35 cm vorgeforgt.
werden foll. Es wird ferner auf die Verordnung des preufsifchen Minil'teriums der

öffentlichen Arbeiten vom 21. Auguft 1884 hingewiefen, die lichere Entleerung der

Kirchen u. a. betreffend”).

e) Schulhausgruppen.

Neben den vorfiehend im Allgemeinen befchriebenen einheitlichen Bauanlagen,

d. h. folcheng, welche eine bef’rimmte Schulgattung oder deren zWei unter einem

Dache aufnehmen, find noch die Schulhausgruppen zu unterfcheiden, d. h. folche

15) Abgedruckt in: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 363.
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Bauanlagen, welche verfchiedene Schulgattungen in zwei oder mehreren, auf einem
Grundftück neben einander gefiellten Gebäuden vereinigen.

Derartige Anlagen find namentlich in Belgien und Frankreich unter der Be-
zeichnung graupe fl:olaz're und in Amerika unter der Bezeichnung fc/zool block ge-
bräuchlich.

Fig. 3.
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Wie z. B. der in Fig. 2 1“) dargeftellte Lage-

plan des Schulhaufes in der rue Curial zu Paris zeigt,

dient eine folche groupe fcalaire für die Unter-

bringung von zwei Volksfchulen für Knaben und

Mädchen und einer Kleinkinderfchule ([alle d'q/ile)

mit zufammen 1200 Kindern in 3 getrennten Ge—

bäuden auf einer und derfelben Baußelle.

Eine Schulhausgruppe entfieht

ferner, wenn auf demfelben Grundf’tück

die Knaben— und Mädchenabtheilungen

einer gleichen Schulgattung in zwei ge-

trennten Gebäuden Platz finden und

wenn zwei oder mehrere Schulen ver-

fchiedener Art neben einander errichtet
werden.

Die Lagepläne in Fig. 3 u. 4 zeigen als

Beifpiele folcher Anordnung zwei Volksfchulen für

Knaben und Mädchen am Moorkamp in Hamburg

(liche auch Kap. 5, unter b, 2), bezw. zwei

ftädtifche Bürgerfchnlen für Knaben und Mädchen

an der Kafemen— und Schlofs-Strafse in Stuttgart

(liche Kap. 6).

In fo fern die einzelnen Gebäude

einer Schulhausgruppe, wie dies in

aufserdeutfchen Ländern die Regel ift, ‘

nur fiir eine geringere Schülerzahl be-
f’cimmt und dem gemäß in kleineren

Abmefl'ungen und höchftens mit zwei

Obergefchoffen erbaut werden, kann
die Anordnung als ein entfchiedener
Vorzug anerkannt und nur bedauert

werden, dafs die mit derfelben unver-

meidlich verbundene Steigerung der Bau-

und Verwaltungskolten einer allge—

meineren Einfiihrung diefer Bauweife

in Deutfchland hinderlich bleiben mufs.

f) Bauart und Conftruction.

Für die Bauart und Conf’rruction find in erfter Linie maßgebend die gefetz-
lichen und polizeilichen Vorfehrifteu, die verfügbaren Geldmittel, die örtlichen
Gewohnheiten und in abgelegenen
Baufloffe.

 

Gegenden auch die Rücklicht auf vorhandene

"*) Nach: NARJOUK, F. Le: écnle: puälz'ques m Franc: rt m Angltterrz etc. Paris 1876. S. 184.

Handbuch der Architektur. IV. 6, a. 2

Maflivbau.
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Feuersgefahr.
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Im Allgemeinen ift eine Ausführung mit maffiven, aus Back- oder Bruch-

fieinen hergef’cellten Umfaifungsmauern dem Holz- und Fachwerkbau vorzuziehen.

Holzbau und Holz—Fachwerk find im Hinblick auf die Feuersgefahr und auf die

unverhältnifsmäfsig hohen Unterhaltungskoften nur zuläffig in Ausnahmefällen ”)

und für vorübergehende Zwecke (Schulbaracken). Auch ausgemauertes Eifen-Fach-

werk il’r wenig zweckmäfsig, weil die 'l‘emperatur-Verfchiedenheiten fich im Inneren

der Gebäude allzu nachtheilig fühlbar machen.
Bei der Auswahl der Baufioffe und bei der Beftimmung über die Confiruction

der Gebäude mufs vor Allem auf Dauerhaftigkeit und Schutz gegen Feuersgefahr

Bedacht genommen werden. Man darf nie vergeffen, dafs die Abnutzung in allen

Räumen des Schulhaufes naturgemäfs eine ungewöhnlich grofse if’t, und dafs jede

bauliche Ausbefferung, ganz abgefehen von den Kofien, eine Störung des Unter- -

richtes herbeiführen kann, die durchaus vermieden werden mufs. Es iPc ferner zu

bedenken, dafs das Schulhaus in Dörfern und kleinen Ortfchaften vielfach das be-

deutendf’re Bauwerk des Gemeinwefens darf’rellt, andererfeits in gröfseren Städten

durch feine häufige Wiederholung wohl geeignet if’t, der Privatbauthätigkeit in

manchen Stücken als Muller zu dienen. Es empfiehlt fich daher, trotz der gebotenen

Einfachheit und Sparfamkeit, in allen Theilen des Baues das Befie anzuftreben.

Die Rückfichtnahme auf möglichf’t grofse Feuerficherheit in den Schulhäufern

ift befonders geboten, weil bei der Anhäufung fo vieler Menfchen in einem Gebäude

die Gefahr vorhanden if’c, dafs felbft bei einem an fich geringfügigen Brandfchaden

und fchon bei einem blinden Feuerlärm, wenn nicht durch die Bauart das Vertrauen

einer fchnellen Entleerung des Haufes gewährleifiet ilt, ein wilder Schrecken ein-

treten kann, welcher grofsen Schaden für Gefundheit und Leben der Kinder zur

Folge hat.
In Würdigung diefer Gefahr find an vielen Orten in den Schulhäufern befondere

Einrichtungen getroffen, welche die Möglichkeit einer unmittelbaren Bekämpfung

des Feuers bezwecken. Es werden zu diefem Behufe, in fo fern eine Hochdruck-

Wafi'erleitung zur Verfügung fteht, nicht nur auf den Höfen Wafferhähne angebracht;

fondern es werden auch im Inneren der Gebäude, an feuerficheren und leicht zu-

gänglichen Stellen, wie Treppenhäufern, Flurgängen u. a. m., Steigrohre in die

Höhe geführt, welche mit Schlauchverbindungen verfehen find und die Waffer-

abgabe mittels Schlauch und Strahlrohr ermöglichen. Derartige Einrichtungen

können auch durch Speifung aus Wafferbehältern, die auf dem Dachboden an

erhöhter Stelle Platz finden und durch Pumpen zu füllen find, nutzbar gemacht

werden. Neben diefen fetten Einrichtungen ift noch die Vorforge von Feuerleitern

und Eimern und von tragbaren Spritzen gebräuchlich, eben fo die Bereithaltung

von Geräthen. welche durch künflliche Erzeugung von Kohlenfäure das Feuer er—

fticken und unter dem Namen Annihilatoren, Extincteure und Löfchbomben be-

kannt find.

Im Allgemeinen follte man mit diefen Sicherungsmafsregeln nicht gar zu weit

gehen, befonders an folchen Orten, wo eine Feuerwehr zur Bekämpfung eines

Brandes bereit if’r. Die Erfahrung hat gelehrt, dafs oftmals mit den Verfuchen, das

Feuer mit derartigem Nothbehelf und durch ungeübte Hände im Keime zu erf’cicken,
 

“') In Gebirgsgegenden (Oberbayern, Schwarzwald, Schweiiund Tirol) wird der Holzbau, welcher den klimatifchen

Verhältnifl'en fehr angemeffen iii, fchon defshalb nicht auszufchliefsen fein, weil das Holz oftmals das einzig vorhandene gute

Baumaterial darfiellt; aus diefer Erwägung i(t der Holzbau :. B. im Schwarzwald baupolizeilich zugelafl'en.
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eine unerfetzliche Zeit verloren gehen kann; namentlich follte von folchen Einrich-

tungen Umgang genommen'werden, welche, wie z. B. die Steigrohre, durch Un-
dichtigkeiten und Zerfrieren, ihrerfeits dem Gebäude großen Schaden zufügen oder

in Folge der eigenen Schadhaftigkeit, wie z. B. aufgerollte Schläuche, im Augen-

blick der Gefahr unbrauchbar fein können. Vor Allem empfiehlt es {ich, das Herbei-

rufen der Feuerwehr oder fonf’tiger Hilfe im Brandfalle durch Anlage von Feuer-

telegraphen oder Telephon-Leitungen, oder durch Vorforge von Feuerglocken möglichft

zu befehleunigen. Es mag hier eingefchaltet werden, dafs in Deutfchland und in

vielen anderen Ländern eigene Vorfchriften in Uebung find (in Amerika unter der

Bezeichnung flre-drz'll), welche die geordnete, möglichft fchnelle Entleerung des
Schulhaufes im Falle einer Gefahr bezwecken.

In Amerika befiehen, je nach der Dringlichkeit (Brand in der Nachbarfchaft‚ Gefahr im

Schulhaufe und dringender Nothftand) drei verfchiedene Signale, welche die nach Lage der Verhältnifi'e

gebotenen Maßnahmen zur Folge haben, im letzteren Falle 2. B. die gänzliche Entleerung des Haufes in

wenigen Minuten herbeifiihren.

Zur Sicherung des baulichen Bei'tandes iii, wie für jedes Gebäude, fo auch für
das Schulhaus, forgfame Fundamentirung, Schutz gegen Grundfeuchtigkeit und eine
gute Wafferabführung erforderlich. Es if’t defshalb, abgefehen von dem dadurch zu

erzielenden gefundheitlichen Nutzen, durchaus zweckmäfsig, das Haus in ganzer

Ausdehnung zu unterkellern In fo fern der tragfähige Baugrund fich in geringer

Tiefe vorfindet und die Unterkellerung nicht ohnehin zur Aufnahme einer Heizungs-
oder Lüftungs--Anlage oder zu anderen Zwecken der Schulverwaltung gebraucht wird,
genügt es, die Gewölbe in etwa 1m Höhe über dem Erdboden als fog. Luftgewölbe 1“)
herzuftellen.

Gegen eine etwaige Vermiethung der durch die Unterkellerung zu gewinnen—
den Räume fprechen diefelben Bedenken, welche in Art. 7 (S. 10) gegen die Ver—
bindung des Schulhaufes mit fremdartigen Zwecken überhaupt geltend gemacht
werden find. ,

Mufs von einer Unterkellerung'oder Unterwölbung der Koflen halber Abftand
genommen werden, fo ift eine forgfältige Zurückhaltung der Grundfeuchtigkeit durch
Ifoliri'chichten, welche das Mauerwerk wagrecht und lothrecht abdecken, defto
unentbehrlicher 19). Durch die Schulhausbau-Verordnungen einzelner Länder, 2. B.
in Baden, find derartige Schutzvorrichtungen ausdrücklich vorgefchrieben.

Die Abführung des Haus- und Tagwaffers if’c nothwendig, für das Schulhaus
vermittels eiferner Rohre, die, wenn möglich, an unterirdifche Canäle anfehliefsen,
für den Hof— und Spielplatz durch ordnung5mäfsige Gefälltegelung, gepflaflerte
Rinnen, Sinkkaften und Canalanfchlüfi'e.

Zum Schutz gegen fiörende Schallübertragung müfl'en die Gebälke in ange-
mefl'ener Dicke ausgeführt und mit einer möglichf’c dichten Aus-, bezw. Auffüllung
von Sand oder einem anderen, den Schall fchlecht leitenden Material verfehen
werden. Aus dem gleichen Grunde müfTen die Zwifchenwände, Welche Lehrclaffen
von einander trennen, in der nöthigen Stärke und Dichtigkeit hergeflzellt werden;
in fo fern nicht befondere Vorfichtsmafsregeln durch Anordnung doppelter Wände
mit dazwil'chen liegendem Luftraum oder durch fchalldämpfende Bekleidung getroffen
find, wird eine Maueri’tärke von 406111 als nothwendig zu erachten fein.

13) Siehe Theil III, Bd. : (Abfchn. r, A, Kap. 12) diefes nHandbuchesn

19) Siehe ebenda(.
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Die Eindeckung des Daches richtet fich nach den örtlichen Gewohnheiten und

kann daher, abgefehen von der felbf’cverf’cändlichen Vorfchrift der Feuerficherheit,

einer befonderen Regel nicht unterworfen werden. Bildet das Dach zugleich die

Dec_ke der Schulzimmer, fo ift darauf zu achten, dafs zur Herfiellung Baufloffe

verwendet werden, welche die Wärme und den Schall fchlecht leiten. Metalldächer

find in folchem Falle ausgefchloffen; dagegen wäre ein Holzcernent-Dach zu empfehlen,

wie im Allgemeinen eine flache Dachdeckung der Schulhäufer, weil für hohe Dach-

böden felten eine nützliche Verwendung vorhanden fein wird, der fteilen Deckung

vorzuziehen fein dürfte.
Die Frage, ob das Schulhaus mit einer Blitzableitung zu verfehen ift, wird

nach den örtlichen Verhältniffen zu beantworten fein, falls nicht, wie dies 2. B. in

Baden, in vielen Cantonen der Schweiz u. a. O. gefchehen, die Anbringung gefetz-

lich vorgefchrieben if’c.

Für die Heritellung follte berückfichtigt werden, dafs die Anlage von durchaus

fachverf’cändiger Hand bewirkt und dafs die Unterhaltung dauernd einer zuverläffigen

Beauffichtigung unterftellt bleiben mufs. Es darf nicht vergeffen werden, dafs eine

fchlecht in Stand gehaltene oder gar fchadhafte Blitzableitung für das Haus gefähr-

lich werden kann, ftatt ihm Schutz zu gewähren.

g) Schmuck des Schulhaufes.-

Wie vorher die Anficht vertreten wurde, dafs die Heritellung des Schulhaufes

in conftructiver Beziehung das Bef’ce erftreben foll, um dem Bauwefen des Schul-

bezirkes als Mufter dienen zu können, fo ii’c hier der Wunfch auszufprechen, dafs

eine künftlerifche Durchbildung der Bauformen des Schulhaufes, im Aeufseren und

im Inneren, nicht nur als zuläffig, fondern als gerechtfertigt und fogar als geboten

angefehen werden möge.

Wenn fich die Leiflungsfähigkeit eines jeden Gemeinwefens am beften kenn-

zeichnet in dem Umfange feiner Schulpflege, in der Allgemeinheit und in der Höhe

der Bildung, welche die heranwachfende Jugend fich anzueignen im Stande und

gezwungen ift, fo erfcheint es auch angezeigt, diefe Leiftungsfähigkeit für die eigene

Bürgerfchaft und fiir Fremde äufserlich wahrnehmbar zu machen. Das Schulhaus

fell defshalb feine Beftimmung nach aufsen in fiattlicher Weife erkennen laffen; die

Lehrclaffen follen bei der Faqaden-Geftaltung architektonifch zum Ausdruck gebracht

werden, damit der Zweck des Gebäudes ohne Weiteres erkennbar ift. Nicht in

einer Schein-Architektur oder in einer Häufung architektonifcher Zuthaten fell die

Wirkung gefucht werden, vielmehr in der Verwendung echter, wenn auch einfacher

Bauftofi'e und in den künftlerifch abgewogenen Verhältniffen des Baues.

Mit berechtigtem Stolz wird jetzt in vielen, felbft kleinen und minder wohl-

habenden Städten, namentlich in Deutfchland, in Oef’terreich und in der Schweiz,

eben fo auch in Belgien, England und Frankreich, verlangt, dafs die Schulhäufer

die fchönften Gebäude des Ortes fein follen, und ftolz fühlen Lehrer und Schüler, dafs

der ]ugenderziehung die hierzu erforderlichen beträchtlichen Opfer gebracht werden.

‚ Das Innere des Schulhaufes foll hell und luftig gefialtet, harmonifch in Form

und Farbe follen die Räume fein, in denen die Kinder fo viele Jahre ihres Lebens

zubringen und die erf’ten dauernden Eindrücke in fich aufnehmen. Das Kind fall,

wenn dies nöthig ift, nicht nur den Sinn für Ordnung und Reinlichkeit, fondern
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auch den Sinn für Schönheit aus der Schule mit nach Haufe und mit lich in das

Leben tragen. '

Vielfach hat (ich gerade in der jüngften Zeit das Beftreben geltend gemacht,

auf diefem Wege noch weiter zu gehen und dafür zu forgen, dafs durch bildlichen

Schmuck im Inneren des Schulhaufes auch das Gefialtungsvermögen der Kinder

geweckt und angeregt werde. Die Flure und Hallen, die Verfammlungsfäle und

die Lehrclaffen werden rnit Bildwerken, mit Büi’cen berühmter Männer, mit gefchicht—

lichen, naturwifl'enfchaftlichen und künftlerifchen Darftellungen aller Art in Stichen

und Photographien gefchmückt. In Frankreich ilt es kürzlich einem Sonderausfchufs

zur Aufgabe gemacht, die Gegenl’cände zu bezeichnen, welche in diefem Sinne für

die Schulen als befonders geeignet zu maffenhafter Herltellung und zur Anfchaffung

empfohlen werden könnten“).

11) Bau- und Einrichtungskoi'ten.

Bezüglich der Herftellungskof’cen der Schulhäufer und ihres Zubehörs if'c es

fehr fchwer, eine irgend wie beltimmte Angabe zu machen, weil die Verfchieden-

werthigkeit der inneren und äufseren Ausf’rattung und die in den einzelnen Ländern

und Provinzen fehr von einander abweichenden Baupreife auf die Gefammtfumme

von grofsem Einflufs find und einen Vergleich, in fo fern diefe Verfchiedenartigkeit

bei den einzelnen Bauwerken obwaltet, überhaupt faf’c unmöglich machen.

Will man jedoch mit dem hierdurch bedingten Vorbehalt verfuchen, durch-

fchnittliche Kofienpreife fett zu itellen, fo darf die Ermittelung, was die Baukoften

betrifft, nicht auf das Quadr.-Meter bebauter Grundfläche der Gebäude bezogen

werden, weil bei diefer Art des Vergleiches die Anzahl der Obergefchoffe nicht zum

Ausdruck kommt, und eben fo wenig auf die Einheit der Schülerzahl im Schul—

haufe, weil es einen grofsen Unterfchied ausmacht, ob in gleich grofsen Claffen bei-

fpielsweife je 54 Kinder auf zweifitzigem oder 45 Kinder auf einfitzigem Geflühl

Platz finden. Die Ermittelung wird vielmehr mit einiger Genauigkeit nur nach dem

Cub.-Meter des umbauten Raumes der Gebäude zu rechnen fein, und es mufs

anheimgegeben bleiben, die vorerwähnten Verfchiedenheiten dabei in angemefl'ener
Weife zu berückfichtigen.

Der umbaute Rauminhalt ift fiir die nachfolgenden Angaben von Oberkante

Kellerfufsboden, bezw. bei mangelnder Unterkellerung, von Oberkante Erdgefchofs-
Fufsboden, bis Oberkante Hauptgefims gerechnet.

Zur Bezifferung der Baukofien für Schulen mit geringerer Clafl'enzahl, wie

folche in Dörfern und kleinen Ortfchaften gebraucht werden, find zunächft die Mit-

theilungen benutzt, welche in der unten genannten Quelle 21) veröffentlicht find.

Die Tabelle läfft in den mit aufgenommenen niedrigf’ren und höchften Preifen
die grofsen Schwankungen erkennen, welchen die Baukoftenpreife felbft dann noch
unterworfen find, wenn gleichartige Schulhäufer von einer und derfelben Verwaltung,
alfo doch nach möglichft gleichen Grundfätzen, ausgeführt werden; es wird diefe
Verfchiedenheit im Wefentlichen durch die verfchiedene Höhe der Arbeitslöhne und

2") Siehe auch: La décaratz'on des écoler :! I'imngzrz': j'colaire. Gaz. dt: art/l. 188x, S. 170.

Décaratian murale des édifices _/i:olaire.r. Gaz. der arch. 1882, S. zu, 146.

School furniture and decoratizms. Building news, Bd. 17, S. 243, 254, 430.

21) Statiftifche Nachweifungen betreffend die in den jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten
Preui'sifchen Staatsbauten. Abth. I. Berlin 1883. (S. 45; Schulhäufer.)

3 r .

Baukoften.
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der Materialwerthe in den einzelnen Provinzen des preufsifchen Staates bedingt

werden fein. Ferner zeigt die Tabelle, dafs die Baukoiten, auf die Einheit bezogen,

fich im Durchfchnitt um fo niedriger (teilen, je gröfser der Umfang des Bauwerkes iit.

 

 

 

    

Anzahl Niedrigiter Höchiter Durchfchnitts-
Bauzeit der Rauminhalt des Schulhaufes

verglichenen

Schulhäufer Baukoitenpreis

1871—80 58 1 Claffe; Wohnung für 1 verhei-

ratheten Lehrer . 8,1 23 15

» 60 2 Clafl'en; Wohnung für 1 ver—

heiratheten und 1 unverhei—

ratheten Lehrer . 7,5 19,1 12

» 18 3 Gießen; Wohnung für verhei—

rathete und unverheirathete

Lehrer 7,2 15,2 10

» 9 4 Clafl'en; desgl. . 8,7 13,4 914

Mark für 1 cbm  
Nach ähnlichen, vom heffifchen Gewerbeverein im Jahre 1888 veröffentlichten

Mittheilungen berechnen [ich die Baukoften fiir 5 im Vorjahre ausgeführte kleine

heffifche Schulhäufer zwifchen 8,44 und 11,42, im Durchfchnitt auf 9,80 Mark fiir 101317“.

Zur Bemeffung der Baukoi’cen für grofse Volksfchulen und deren Zubehör

bieten einen intereffanten Anhalt die fiatiftifchen Aufzeichnungen, welche von der

Berliner Gemeindeverwaltung fortlaufend geführt werden und in neben [tehender Zu-

fammenftellung für 9 in der Zeit von 1885—87 erbaute Doppelfchulen auszugs-

weife mitgetheilt find.

Inhaltlich diefer Zufammenl’tellung bezifi‘ern (ich:

die Baukoften für lcbm umbauten Raumes

a) der Schulhäufer zwifchen 11,21 und 12,11, im Durchfchnitt auf 11,60 Mark;

@) der Lehrerwohnhäufer zwifchen 12,68 und 15,71), im Durchfchnitt auf

14 Mark;

und hierin einbegrifi'en die Heritellungskof’cen der Heiz- und Lüftungs-Anlage für je

100ebm beheizten Raum:
a) für Warmwaffer—Sammelheizung zwifchen 317,34 und 375,12, im Durch—

fchnitt auf 352 Mark, -

@) für örtliche Heizung mit Kachelöfen zwifchen 125,71 und 198,00, im Durch-

fchnitt auf 146 Mark.

Als Anhalt fiir den Vergleich der Herftellungs- und Betriebskoften verfchiedener

Heizanlagen wird ferner auf S. 24 und 25 die im jahre 1887 von der itädtifchen

Bauverwaltung in Stuttgart aufgeitellte Tabelle im Auszuge mitgetheilt. Aus diefer

Tabelle geht befonders hervor, wie erheblich fich die Betriebskoften der Heizung

mit der verftärkten Lüftung fteigern.
_ _32- Die Koflen der Einrichtung des Schulhaufes betrugen in Berlin im Durchfchnitt

mnzgätel;ngs für jeden Schüler 11,72 Mark; die Zahl der Schüler in jeder Claife beträgt durch-

fchnittlich 60. Naturgemäfs Reigen die Einrichtungskoften, auf den Kopf der Ge-

fammtfchülerzahl bezogen, wenn fich die Schülerzahl in der Claffe verringert. Bei-

fpielsweife werden für die Hamburger Schulen, deren Claffen für die Normalzahl von



 

 

.
Ko

ft
en

de
r

He
iz
un
g

u
n
d

Ba
uk

oi
le

n
fu

r
l
c
b
m

u
m
-

.
B

e
r

l
i
n

e
r
G

e
m

e
i
n
d

e
{
c
h
u

l
e
n:

ba
ut

en
R
a
u
m

de
s

Lu
ft
un
g_
ft
k

]e
10
0
°b

m
Ei

nr
ic

ht
un

gs
-

Ba
uz
ei
t

ge
he

1z
te

n
R
a
u
m

k
a
n
n

de
s

B
a
u
b

e
f
e
h

r
e

1
b
u
n
g

Sc
hu

lh
au

fe
s

Le
hr
er
—

S
a
m
m
e
l
-

Oe
rt

li
ch

e
Sc
hu
lh
au
fe
s

w
o
h
n
h
a
u
f
e
s
.

h
e
i
z
u
n
g

H
e
i
z
u
n
g

 

‚1911111111N

epua;maq

 

1.
1
8
8
5
—
8
6

Do
pp

el
fc

hu
le

an
de
r

Pr
en
zl
au

er
Al

le
e:

a)
Sc

hu
lh

au
s

mi
t

36
Cl

ai
'f

en
fi
ir

2
2
2
0

Ki
nd
er
;

Au
la
;

3
Ob
er
ge
fc
ho
ff
e;

ge
fu
gt
er

Ba
ck
ft
ei
nb
au
;
D
o
p
p
e
l
p
a
p
p
d
a
c
h
, '
Wa

rm
wa

ff
er

-
S
a
m
m
e
l
h
e
i
z
u
n
g

11
.4

9
——

31
7,

14
——
-

25
63

5,
00

@)
Le
hr
er
wo
hn
ha
us
;

2
Ob
er
ge
i'
ch
ofi
‘e
;

ge
fu

gt
er

Ba
ck
ft
ei
nb
au
;

ör
tl
ic
he

H
e
i
z
u
n
g

mi
t

Ka
ch
el
ö '
.f

en
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

——
12

,9
5

——
16

5,
16

——
2.

»
Do

pp
el

fc
hu

le
an

de
r
D
e
m
m
i
n
e
r

St
ra

ße
:

an
)
Sc

hu
lh

au
s

mi
t

3
6

Cl
ai
fe
n

fü
r
2
1
4
2

Ki
nd

er
;

H
e
i
z
u
n
g

de
r

Ve
rw

al
-

t
u
n
g
s
r
ä
u
m
e

m
i
t

K
a
c
h
e
l
ö
f
e
n
,

f
o
n
ß

w
i
e

be
i

N
r
.

1
.

.
.

.
.

.
.

11
.5

9
—
—

35
2.
00

19
8,

00
2
6

17
2.

11
3

@)
L
e
h
r
e
r
w
o
h
n
h
a
u
s
,

w
i
e

be
i

N
r
.

1
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
—
—

13
,1

0
——

1
4
1
‚
„

—
—

3.
»

Do
pp

el
fc

hu
le

an
de
r

Hö
ch
ße
nfi
ra
fs
e:

S
c
h
u
l
h
a
u
s

m
i
t

21
Cl
af
i'
en

fü
r

1
2
5
4

K
i
n
d
e
r
;

A
u
l
a
;

3
O
b
e
r
g
e
f
c
h
o
fl
'
e
;

ge
fu
gt
er

Ha
ck
fle
in
ba

u;
Wa

rm
wa

fl‘
er

-S
am

me
lh

ei
zu

ng
;

i
m

Er
dg
ef
ch
ol
's

‚
Re

ct
or

-
u
n
d

Sc
hu
ld
ie
ne
rw
oh
nu
ng

mi
t.

ör
tl
ic
he
r
H
e
i
z
u
n
g

.
.

.
.

11
,1
16

——
35
2,
49

12
7,
28

_
15

92
5.
?1

4.
»

Do
pp

el
fc

hu
le

an
de

r
Mu

ll
er

ft
ra

fs
e:

a)
Sc

hu
lh

au
s

mi
t

36
Cl
afl
'e
n

fü
r
2
2
6
4

Ki
nd
er
;

wi
e

be
i

Nr
.

2
.

.
.

11
,5
1

——
34

5,
14

1
3
0
„
g

25
19

0,
54

@)
Le
hr
er
wo
hn
ha
us
,

wi
e

be
i

Nr
.

1
,

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
——

13
,„

——
1
5
2
„
„

..
5.
“°

»
Do
pp
el
fc
hu
le

an
de
r

Re
ic
he
nb

er
ge

rfl
ra

fs
e:

a.
)

S
c
h
u
l
h
a
u
s

m
i
t

3
6

Cl
ai

fe
n

fü
r
2
0
9
6

K
i
n
d
e
r
;

w
i
e

be
i

N
r
.

2
.

.
.

11
.9

3
—
—

36
1,

79
13
1,
20

2
5
92
7,
07

@)
L
e
h
r
e
r
w
o
h
n
h
a
u
s
,

w
i
e

be
i

N
r
.

I,
m
i
t

re
ic
he
r

ar
ch

it
ek

to
ni

fc
he

r
A
u
s
-

fi
a
t
t
u
n
g

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

—
—

15
,1
0

-—
—

1
4
1
„

-
6.

»
Do

pp
el

fc
hu

le
an

de
r
G
u
b
e
n
e
r

St
ra
fs
e:

a.
)
S
c
h
u
l
h
a
u
s

m
i
t

3
6

C
l
a
fi
'
e
n

fü
r
2
3
8
8

K
i
n
d
e
r
;

w
i
e

be
i
N
r
.
2

.
.

.
11

.e
e

—
36

5,
95

16
1,
00

2
6
1
5
3
,
4
2

@)
Le

hr
er

wo
hn

ha
us

,
wi

e
be

i
N
r
.
l

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

—
14
‚„

—
]2
5„
,

—-
7.

18
86

‚.
87

Do
pp

el
fc

hu
le

an
de

r
St

ra
lf

un
de

r
St
ra
fs
e:

a)
Sc
hu
lh
au
s

mi
t
2
0

Cl
afl

'e
n

fü
r

1
2
2
9

Ki
nd

er
;

i
m

Er
dg

ef
ch

of
s

ei
ne

S
c
h
u
l
d
i
e
n
e
r
w
o
h
n
u
n
g
,

f
o
n
ß

w
i
e

be
i
N
r
.
2

.
.

.
.

.
.

.
.

11
,2
1

—
—

33
8,

12
12
5,
71
;

1
3
23

9,
13

@)
Le

hr
er

wo
hn

ha
us

,
wi

e
be
i
N
r
.
!

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

——
13

,4
2

——
14
7,
95

—-
8.

»
Do

pp
el

fc
hu

le
an

de
r

Au
gu

ft
-S

tr
af
se
:

.
S
c
h
u
l
h
a
u
s

m
i
t

2
0

Cl
afi
'e
n

fü
r

1
2
8
6

K
i
n
d
e
r
;

A
u
l
a
;

V
o
r
d
e
r
b
a
u

m
i
t

2,

Se
it

en
flü

ge
l

mi
t:

3
Ob

er
ge

fc
ho

fl'
en

;
i
m

Er
dg

ei
'c

ho
fs

Re
ct

or
-

u
n
d

S
c
h
u
l
d
i
e
n
e
r
w
o
h
n
u
n
g
;

g
e
f
u
g
t
e
r

B
a
c
k
f
t
e
i
n
b
a
u
;

th
ei
ls

W
a
r
m
w
a
i
f
e
r
-
‚

th
ei

ls
O
f
e
n
h
e
i
z
u
n
g
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
l
l
,
“

—
37
5,
12

13
3,
76

1
6
1
9
7
,
4
3

9.
*

»
Do

pp
el

fc
hu

le
an

de
r

Pe
rl

eb
er

ge
r
S
t
r
a
ß
e
:

a
)

S
c
h
u
l
h
a
u
s

m
i
t
3
6

Cl
ai
i'
en

fü
r
2
1
7
6

S
c
h
ü
l
e
r
;

w
i
e

be
i

N
r
.
2

.
.

.
1
2
‚
„

—
35

9,
10

15
9,
21

2
5

52
7.
11
9

@)
Le
hr
er
wo
hn
ha
us
,

wi
e

be
i

Nr
.

1
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
—

14
.1

11
——

14
0,

45
—

  
  

23

 

M
a
r
k

 
  A

n
m
e
r
k
u
n
g
.

D
i
e

mi
t

'
be
ze
ic
hn
et

en
Sc

hu
lh

äu
fe

r
ii
nd

un
te

r
B

(K
ap
.

5,
b,

2)
ei

ng
eh

en
de

r
be

fc
hr

ie
be

n.



33-
Kalten

der

Turnhallen.

34-
Kalten

der

Abox-te.

24

 

 

 

B Anlagekoiten
e—

Stuttgarter Schulen: . ,
Art der Heizung ]_32b h;izfter Art desfl Mafchi- Bau-

Name der Schule Ja : u t' Breunfto S nelle liche
raum

Einrichtung

Volksfchule in Heslach . Eifer-ne Reguliröfeu ! 878 3800 Gas—Coke 2 670
22)

Volksfchule im Stöckach Eifer-ne Reguliröfen ! 878 6800 » 4275
Volksfchule in der Neckarfirafse Eiferne Mantelöfen mit

äufserer Luftzuführung I 884 2 210 » 2 300
Bürgerfchule Feuerluftheizung 1 873 8 28 1 Steinkohlen 15 530 3 600-

23 ‘) 24 180
]obannesfchule . Feuerluftheizung I 875 5 500 » 7 880 4400

12 280
Jacobsfchule Feuerluftheizung mit

Mifchklappen . I 886 10800 » 13145‚50 7 500
‚ _‚\/\_/

20 645,50

Karls-Gymnafium . Dampf- und Dampfluft-

heizung ‚ mit Druck-

lüftung und Milch-

klappen . l 885 8 000 » 41 525.20 14 500
24) \_’x\_/

56 025,20

Cub.-M. Mark     
50 Kindern bemefl'en find, die Einrichtungskofien auf durchfchnittlich 15 Mark für
jedes Kind angegeben.

Die Baukofien für 6 Turnhällen von 230 bis 240qm nutzbarer Grundfläche
haben [ich in Berlin, bei gleichzeitiger Ausführung mit den vorerwähnteu Schul-
häufern, zwifchen 7,57 und 12,01 Mark, im Durchfchnitt auf rund 11 Mark für lcbm,

die Kalten für Befchafl'ung der Turngeräthe im Durchfchnitt für jede Turnhalle auf

rund 3280 Mark bezifi'ert. Für die Hamburger Schulen werden letztgenannte Kofien
auf rund 3000 Mark fiir jede Turnhalle angegeben.

Ungefähr auf gleiche Höhe Prellten lich die Baukoften fiir die in der Zeit von

1874—80 Seitens der preufsifchen Staatsbauverwaltung ausgeführten Turnhallen; fie

betrugen nämlich fiir 32 Hallen von 150 bis 180‘1m nutzbarer Grundfläche zwifchen

7,20 und 17,00, im Durchfchnitt 10,60 Mark für lcbm.

Etwas niedriger berechneten [ich die Baukof’ten für größere Turnhallen von

220 bis 312qm Nutzfläche, welche die genannte Verwaltung in den Jahren 1871—80
zur Ausführung gebracht hat. Diele Kof’cen beliefen fich fiir 25 Hallen zwil'chen
5,40 und 14,80, im Durchfchnitt auf 9,60 Mark für lcbm.

Die Baukof’cen fiir die Bedürfnil'sanf’calten, einfchl. der inneren Einrichtung der-
felben, find in den ftatiftifchen Aufzeichnungen der Berliner Gemeindeverwaltung
aus der Zeit von 1885—87 für je 10 Knaben- und Mädchenabtheilungen angegeben.

22) 100 kg Cake 2,2; Mark.

23) 100 kg Steinkohlen 2,13 Mark,

“) Stündl.ieh drei- bis fünfmalige Luftemeuerung.
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Betriebs» und Unterhaltungskofien für ein jahr
Kofler; für je 100 (ibm

beheizten Raumes
 

 

    
 

_ In „ _

Verzrnfung Procenteh 3ewo}l:n]lzche Jährlich in

Brenn— Bedienung und-Amorti- des nter ; ung Zufammen Anlage Betrieb und

“°“ fation der Anlage- .un Unterhaltung
Anlagekof’cen _ Reinigung

kapitals

493,19 120 213,60 8,0 114 941,39 rd. 70,00 rd. 24,00

988,73 200 342,00 8,0 196 1726,78 » 71,70 » 25,40

526,00 80 184,00 8,0 52 842,00 » 104,00 » 38110

1750,05 610,94 1571,70 6,5 210 4143,50 » 292,00 ” 50,00

1185," 400 798,20 6,5 115 2499,01 » 223,30 » 45,40

3360,00 720 1342,53 6,5 280 5702,53 » 191,20 » 52,00

224530 1600 3081,30 5,5 290 . 7216,s7 » 700,00 » 90,20

Mark Procent Mark Mark

 
Die Raumbemefl'ung und Gef’caltung des Schulzimmers ift abhängig von der

Anzahl der in demfelben zu unterrichtenden Kinder, von der Art des Unterrichtes,

von der Form des zu verwendenden Geflühls und von der Erhellung.

a) Raumbemefiung und Geftaltung.

  
2. Kapitel.

Schulzimmer.

 
Die Zahl der Sitze fchwankt für die Knabenaborte zwifchen 6 und II, für die

Mädchenaborte zwifchen 8 und 19. Die Koflen fiellten lich im Durchfchnitt für

jeden Sitz des Knabenabortes auf rund 500 Mark, des Mädchenabortes auf 334 Mark.

Die Gebäude find einf’cöckig, auf dem Schulhofe frei ftehend, in gefugtem Back-
fi:einbau ausgeführt und mit Doppelpappe eingedeckt.

35 -
Räumliche

Anforderung .

In fo fern der Unterricht in der Claffe ein einheitlicher ift, dürfen bei Be-1
meifung des Raumes die Grenzen nicht überfchritten werden, innerhalb deren die
Kinder von der hinterlten Bank die Aufzeichnungen an der neben dem Lehrerfitz
chenden Wandtafel deutlich erkennen, bezw. innerhalb deren die Lehrer, ohne

'hre Stimme auf die Dauer übermäfsig anzuf’crengen, fich verltändlich machen können.
Die durchfchnittliche normale Sehweite der Kinder ift auf etwa Sm, die zu-


